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Weltweit empfehlen Regierungen und Verbraucherschutz-
verbände beim Kauf von Handys auf den SAR-Wert (Spezi-
fische Absorptions Rate) zu achten. Ein niedriger SAR-Wert 
garantiere weniger Strahlungsbelastung. Erstmalig weist 
nun eine Studie nach, dass der SAR-Wert untauglich ist.  

Die Arbeit von Gandhi et al. „Die Unterschätzung der auf-
genommenen Handystrahlung, insbesondere bei Kin-
dern“ (2011)  beschreibt das Zulassungsverfahren für Han-
dys durch die Federal Communications Commission (FCC) 
(= Amerikanische Bundesbehörde für Telekommunikation) 
in den USA. Mit ihm wird den Herstellern bescheinigt,  dass 
ihre Handys, Smartphones u.a. die Expositionsgrenzwerte 
einhalten für die maximal zulässige Mikrowellen-
Handystrahlung, die vom Kopf oder Körper des Handynut-
zers aufgenommen werden dürfen.   

Das Problem ist, dass dieses von der Industrie konzipierte 
Zulassungsverfahren die tatsächliche Aufnahme von Han-
dystrahlung so stark unterschätzt, dass jeder Handynutzer, 
der ein Handy in seiner Hosentasche trägt, eine über dem 
Grenzwert der FCC liegende Strahlendosis aufnimmt. Auch 
wer sein Handy nicht in der Hosentasche trägt, sondern 
es zum Telefonieren an den Kopf hält, ist nicht besser 
dran. Denn bei 97% der Bevölkerung wird die zugelassene 
Menge der aufgenommenen Strahlung überschritten.  
Das betrifft vor allem Kinder, die mehr als doppelt so viel 
Handystrahlung aufnehmen wie zulässig wäre. 

Das ist die schlechte Nachricht. Die gute Nachricht ist, dass 
die Arbeit ein anderes vom FCC bewilligtes Verfahren be-
schreibt, das bereits im Bereich der Lebensmittel- und Me-
dikamentenverwaltung (Food and Drug Administration = 
FDA) Anwendung findet.  Dieses andere Verfahren verwen-
det die Magnetresonanztomographie bei einer Gruppe von 
Menschen, um die Menge der von jedem Gewebe auf-
genommenen Strahlung zu bestimmen. Die Gruppe wird 
als die "virtuelle Familie" bezeichnet und umfasst ein 5 -, 
ein 8 - und ein 11 jähriges Mädchen, einen sechs–und ei-
nen 14jährigen Jungen, eine 26 jährige Frau, einen 35 jäh-
rigen Mann und einen dickleibigen Mann und drei schwan-
gere Frauen im 3., im 7. und im 9. Monat. So könnte ein 
angemessenes Zulassungsverfahren für die empfindlichs-

ten Handynutzer durch-
geführt werden.  

Im Gegensatz dazu wird 
beim gegenwärtigen 
Handyzulassungsverfah-
ren der Kopf einer Plas-
tikpuppe verwendet, 
genannt SAM1 (specific 
absorption mannequin 
= spezfische Absorpti-
onspuppe), die dem 
eines sehr großen Man-
nes entspricht, wobei 
die Puppe mit Flüssig-
keit gefüllt ist. Es wird 
also davon ausgegan-
gen, dass sämtliche 
Gewebe im Kopf iden-
tisch sind. Ein Roboter 
positioniert einen Sen-
sor innerhalb der Flüs-
sigkeit und berechnet die maximale spezifische Absorpti-
onsrate (SAR)2 mit einer zulässigen Abweichung von +30%. 
Der Expositionsgrenzwert der FCC ist der SAR-Wert von 1,6 
Watt pro Kilogramm Gewebe (1,6 W/kg).  Wegen der zu-
lässigen Abweichung können SAR-Werte bis zu 2,08 W/kg 
betragen, 30% mehr als der Expositionsgrenzwert der FCC. 

Die Studie von Gandhi et al.  enthält einen geschichtlichen 
Abriss darüber, wie die Expositionsgrenzwerte im Lauf 
mehrerer Jahrzehnte entwickelt wurden und fährt fort mit 
einer Ausführung über chronische gesundheitliche Auswir-
kungen durch Handystrahlung (auf Menschen, Tiere und 
menschliche Zellen), von denen in wissenschaftlichen Ar-
beiten berichtet wird.  Danach werden die beiden vom FCC 
bewilligten Verfahren zur Handy-Zulassung beschrieben: 
Das gegenwärtige Verfahren für Handys (das z.Zt. aus-
schließlich angewandt wird) und das Computersimulati-
onsverfahren ( FDTD– Simulation) auf der Grundlage der 
Magnetresonanztomographie (das bisher nicht angewandt 
wurde). Die Wirksamkeit der beiden Verfahren wird vergli-
chen. 
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Die Studie weist detailliert nach, dass das gegenwärtige 
Verfahren zur Festlegung der Expositionsgrenzwerte so 
weit von ursprünglichen Absichten entfernt ist, dass wir 
uns nur fragen können, warum das so ist! Hier einige Bei-
spiele: 

 Die Absicht der ANSI-Normierung (ANSI = American 
National Standards Institute = Amerikanisches Institut 
für Normung) war es, jeden zu schützen, "vom winzi-
gen Kleinkind bis zum großen Erwachsenen", aber der 
Expositionsgrenzwert des FCC schützt nur große er-
wachsene Männer.  

 Bedauerlicherweise erlaubte der 1991 festgelegte 
Grenzwert eine fünfmal höhere Exposition von Ar-
beitnehmern "als Begleitumstand [ihrer] Beschäfti-
gung", während vorgegeben wurde, dass der 
"Sicherheits"-Faktor für die allgemeine Bevölkerung 
erhöht worden sei.   Aufgrund dieser Bestimmung  
durfte die allgemeine Bevölkerung jedoch fünfmal 
länger der Strahlung ausgesetzt werden als Arbeit-
nehmer, was jeglichen Unterschied zwischen Arbei-
tern und der allgemeinen Bevölkerung zunichte 
machte. Seit 1991 hat sich an diesem Grenzwert 
nichts verändert.    

 Die ursprüngliche Absicht der Expositionsgrenzwerte 
war es, diejenigen mit "höherer Empfindlichkeit 
(Kleinkinder, alte Leute, Kranke und Behinderte), 
[vor] höheren Expositionen" zu schützen "(24 Stun-
den pro Tag gegenüber 8 Stunden pro Tag ... [und] 
freiwilliger gegenüber unfreiwilliger Exposition)".   
Heute wird dies völlig ignoriert.   Jeder wird unfreiwil-
lig an jedem Tag der Woche 24 Stunden der Strahlung 
ausgesetzt, einschließlich Kleinkinder und sogar Föten 
im Mutterleib.  

 Das gegenwärtige Verfahren zur Zulassung von Han-
dys wurde von der Industrie konzipiert.   Ein einzelnes 
Handy aus einer Serie wird zu einer Zulassungsstelle 
gebracht, die nicht weiß, wie dieses spezielle Handy 
ausgewählt wurde (ob zufällig oder ob es aus mehre-
ren ausgewählt wurde, weil seine Strahlenwerte nied-
riger waren).   Obwohl Millionen "zugelassener" Han-
dy verkauft werden können, werden nie weitere 
Überprüfungen vorgenommen!  Wird hier eine Regu-
lierung umgesetzt oder werden hier bei der Umset-
zung beide Augen zugedrückt? 

 In den Ländern, in denen die ICNRIP-Expositions-
richtlinien angewendet werden, gibt es überhaupt 
keine Aufsicht für den Schutz der Bürger.  Die Ge-
sundheitsschutzbehörde von Großbritannien (Health 
Protection Agency) beispielsweise macht dies sehr 
deutlich mit der Aussage: "Es gibt keine ausdrückli-
chen britischen Gesetze, durch welche die Exposition 
der Menschen eingeschränkt wird." 

 Es ist eindeutig, dass durch Handys Spermien geschä-
digt werden, aber nie wurde die Öffentlichkeit davor 
gewarnt, die Handys in der Hosentasche zu tragen. 

 Das höhere Risiko für Kinder ist eindeutig:  Kinder 
nehmen im Kopf doppelt so viel Handystrahlung auf, 
bis zu dreimal so viel im Hippocampus und Hypotha-

lamus ihres Gehirns, ihre Augen nehmen mehr Strah-
lung auf und ihr Knochenmark nimmt 10mal mehr 
Handystrahlung auf, wenn man sie mit Erwachsenen 
vergleicht.  

Die Studie  kommt zu den Schlussfolgerungen: 

 Weil das Handy-Zulassungsverfahren SAM auf der 
Grundlage der Plastikpuppe zur Testung der spezifi-
schen Absorptionsrate für 97% der Bevölkerung den 
SAR-Wert deutlich unterbewertet, insbesondere für 
Kinder, sollte das Zulassungsverfahren auf der Grund-
lage von SAMs unverzüglich eingestellt werden.  

 Ein anderes Handyzulassungsverfahren auf der 
Grundlage einer FDTD-Computer-Simulation stünde 
sofort zur Verfügung und es würde für den Kopf eine 
3mal höhere Auflösung ermöglichen als das System 
auf der Grundlage von SAMs.  

 Die "virtuelle Familie" auf anatomischer Grundlage 
schließt empfindliche Gruppen ein, wie Kinder, 
schwangere Frauen und Föten.   

 Hinweise, die man in Handbüchern für Handys findet, 
verstoßen gegen die Richtlinien der FCC, denn sie 
berücksichtigen nicht, dass Handys gewöhnlich in 
Hosentaschen getragen und direkt an den Kopf gehal-
ten werden.  

 Das Handy-Zulassungsverfahren auf der Grundlage 
von SAM kann keine Antwort liefern zur Exposition 
von empfindlichen Körpergeweben wie  Hoden oder 
Augen, während mit der FDTD-Methode die Expositi-
on solcher empfindlicher Gewebe beurteilt werden 
kann.  

 Weil Milliarden Kinder und Erwachsener, deren Köpfe 
kleiner sind als die der SAM-Modellpuppen, heute 
ausgiebig Handys verwenden und weil sie im Verhält-
nis mehr Handystrahlung aufnehmen, ist es unbe-
dingt erforderlich und dringend, dass Regierungen auf 
der ganzen Welt ihre Vorgehensweise bei der Festle-
gung von Grenzwerten für Mobilfunkstrahlung über-
arbeiten, um einen ausreichenden Schutz von Kindern 
zu gewährleisten.  

 
1)  SAM = Specific Absorption Mannequin (spezifische Absorptionspuppe) 

2) SAR (Spezifische Absorptions Rate) beschreibt die Höhe der Handystrah-

lungs - Leistungsflussdichte (Watt), der pro Gewichtseinheit des Gewe-
bes aufgenommen wird (Kilogramm).  

Bearbeitung und Übersetzung des Textes durch Diagnose-
Funk nach Vorlage von www.saferphonezone.com, einer 
Webseite von Environmental Health Trust (EHT), USA. 

Impressum:   
Diagnose-Funk Schweiz   
Giblenstrasse 3 
CH - 8049 Zürich  
kontakt@diagnose-funk.ch 

 
Diagnose-Funk e.V.  
Postfach 15 04 48  
D - 70076 Stuttgart  
kontakt@diagnose-funk.de     
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